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RS OGH 1987/7/14 5Ob321/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1987

Norm

AO §76 Abs1

KO §46 Abs2

Rechtssatz

In einem Ausgleichsverfahren, dem ein Vorverfahren vorangegangen war oder in einem infolge Einstellung des

Vorverfahrens diesem unmittelbar folgenden Anschlußkonkursverfahren muß auf Grund der Weiterverweisung des §

76 Abs 1 AO auch § 46 Abs 2 Z 2 lit a KO unter Wegfall der Beschränkung, daß das Beschäftigungsverhältnis während

des Verfahrens aus diesem Anlaß nicht durch den Gemeinschuldner oder den für ihn handelnden Verwalter gelöst

wird, so gelesen werden, daß Dienstnehmerforderungen aus der Zeit des Vorverfahrens als Masseforderungen zu

behandeln sind, wenn auch die sonstigen Voraussetzungen vorliegen.
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